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LVerfSchG M-V Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Mecklenburg-

Vorpommern vom 11.7.2001, GVOBl. S. 261
LVerfSchG S-H Landesverfassungsschutz Schleswig-Holstein vom 23.3.1991,

GVOBl. S. 203

MADG Gesetz über den Militärischen Abschirmdienst vom 20.12.
1990, BGBl. I S. 2954, 2977

MdB Mandat des Bundestages
m.w.N. mit weiteren Nachweisen

NADIS Nachrichtendienstliches Informationssystem

NIAS Nachrichtendienstliche Informations- und Analysestelle
NJ Neue Justiz

NJW Neue Juristische Wochenschrift
Nr. Nummer(n)

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR NStZ-Rechtsprechungs-Report

NSU Nationalsozialistischer Untergrund
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NTSG NATO-Truppen-Schutzgesetz i. d.F. vom 27.3.2008, BGBl. I
S. 490

NVerfSchG Niedersächsisches Verfassungsschutzgesetz vom 6.5.2009,
GVBl. S. 154

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
OLG Oberlandesgericht

OVG Oberverwaltungsgericht

PIAS Polizeiliche Informations- und Analysestelle
PIOS Personen, Institutionen, Objekte, Sachen

PostG Postgesetz vom 22.12.1997, BGBl. I S. 3294
Präs. Präsident

PrGS Preußische Gesetzessammlung

PrMBliV Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung in den Kö-
niglich Preußischen Staaten

PrPVG Preußisches Polizeiverwaltungsgesetz vom 1.6.1931, PrGS S. 77
RAF Rote Armee Fraktion

RED-G Rechtsextremismus-Datei-Gesetz vom 20.8.2012, BGBl. I
S. 1798

RGBl. Reichsgesetzblatt

RiStBV Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren
vom 1.1.1977, Bundesanzeiger 1976 Nr. 245

Rn. Randnummer

RSHA Reichssicherheitshauptamt
RStPO Reichsstrafprozeßordnung vom 1.2.1877, RGBl. S. 253

S. Seite(n)

SA Sturmabteilung
SächsLT Landtag des Freistaats Sachsens

SächsVerf. Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27.5.1992, GVBl.
S. 243

SächsVerfGH Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

SächsVSG Sächsisches Verfassungsschutzgesetz vom 16.10.1992, GVBl.
S. 459

SD Sicherheitsdienst Reichsführer SS
SIM Subscriber Identity Module

SMS Short Message System

sog. so genannte, so genannter, so genanntes
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SS Schutzstaffel der NSDAP
StGB Strafgesetzbuch i. d.F. vom 13.11.1998, BGBl. I S. 3322

StPO Strafprozeßordnung i. d.F. vom 7.4.1987, BGBl. I S. 1074, 1319

StraFo Strafverteidiger-Forum
StV Strafverteidiger

SÜG Sicherheitsüberprüfungsgesetz vom 20.4.1994, BGBl. I S. 867
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SVerfSchG Saarländisches Verfassungsschutzgesetz vom 24.3.1993, Amts-
blatt S. 296

SZ Süddeutsche Zeitung
TDG Teledienstegesetz vom 22.7.1997, BGBl. I S. 1870
ThürLfV Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz
ThürLT Thüringer Landtag
ThürVBl. Thüringer Verwaltungsblätter
ThürVSG Thüringer Verfassungsschutzgesetz vom 30.7.2012, GVBl.

S. 346
TKG Telekommunikationsgesetz vom 22.6.2004, BGBl. I S. 1190
TMG Telemediengesetz vom 26.2.2007, BGBl. I S. 179
u. a. unter anderem, unter anderen, und andere
USA United States of America
Var. Variante
VereinsG Vereinsgesetz vom 5.8.1964, BGBl. I S. 593
VerfSchG-LSA Gesetz über den Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt

i. d.F. vom 6.4.2006, GVBl. LSA 2006, 236
VG Verwaltungsgericht
vgl. vergleiche
V-Person Vertrauens- bzw. Verbindungsperson
VSG Bln Gesetz über den Verfassungsschutz in Berlin vom 25.6.2001,

GVBl. S. 235
VSG NRW Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 20.12.1994,

GV. S. 28
VStGB Völkerstrafgesetzbuch vom 26.6.2002, BGBl. I S. 2254
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz i. d.F. vom 23.1.2003, BGBl. I

S. 102
WRV Weimarer Reichsverfassung vom 11.8.1919, RGBl. S. 1383
z. B. zum Beispiel
ZFdG Zollfahndungsdienstgesetz vom 16.8.2002, BGBl. I S. 3202
ZIS Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik
zit. zitiert
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
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1. Teil

Einleitung

A. Vorbemerkung: Nachrichtendienste und Rechtswissenschaft

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz (BfV), ein bundesweit tätiger Inlandsnachrichtendienst1 der Bun-
desrepublik Deutschland, und damit auch das Nachrichtendienstrecht. Angegan-
gen wird damit eine Materie, die zumindest bislang in der deutschen Rechtswis-
senschaft ein ausgesprochenes Schattendasein führt.2 Ein Befund, der erst recht
für die Schnittstelle zwischen Strafprozessrecht und Nachrichtendienstrecht zu-
trifft.3 Dieser Umstand ist der Anlass für die Anfertigung der vorliegenden Ar-
beit und bildet zugleich einen besonderen Reiz. Denn die Randstellung, die die
Wissenschaft dem Nachrichtendienstrecht einräumt, wird der tatsächlichen Be-
deutung der Nachrichtendienste in der Sicherheitsverwaltung nicht gerecht.

Das Lichten des wissenschaftlichen Nebels um das Nachrichtendienstrecht und
seine Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten wird allerdings durch folgenden,

1 Der Terminus Nachrichtendienst besitzt keine allgemeingültige Definition, sondern
steht als Sammelbezeichnung für Behörden, die vor allem verdeckt unter Einsatz kon-
spirativer („nachrichtendienstlicher“) Mittel zum Zwecke der Beschaffung und Aus-
wertung von Informationen tätig werden; Riegel, Datenschutz, S. 47; Droste, Hand-
buch, S. 27; Hirsch, S. 26. – Ein geläufiges Synonym für Nachrichtendienst ist Geheim-
dienst; Roewer, Lexikon, S. 160. Teilweise wird jedoch ein inhaltlicher Unterschied
zwischen Nachrichtendienst und Geheimdienst vertreten: Der Unterschied soll darin be-
stehen, dass die Nachrichtendienste allein auf die Beschaffung und Auswertung von In-
formationen beschränkt sind, während die Geheimdienste darüber hinaus auch aktive
Handlungen zur Störung oder Beeinflussung politischer Gegner im In- und Ausland
vornehmen; Rose-Stahl, S. 18, Zöller, Informationssysteme, S. 285. Danach wäre das
BfV ausschließlich ein Nachrichtendienst (zu den Aufgaben und den Befugnissen des
BfV unten Zweiter Teil: Kapitel 1). Roewer, Lexikon, S. 310, wiederum unterscheidet
zwischen Nachrichtendiensten im engeren (keine Befugnis zu aktive Handlungen) und
Nachrichtendiensten im weiteren (mit Befugnis zu aktiven Handlungen) Sinne. Das
StGB schließlich verwendet allein den Begriff des Geheimdienstes (§ 99 StGB) und
umfasst mit diesem Terminus auch die Nachrichtendienste nach obiger Definition, vgl.
Fischer, StGB, § 99 Rn. 6, und Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben, StGB, § 99
Rn. 5 f.

2 So auch die Feststellungen von Sandkuhl, S. 615 (615 ff.), und Rehbein, S. 19.
3 Mit einem spezifisch strafverfahrensrechtlichen Blickwinkel können – soweit er-

sichtlich – allein folgende Monografien genannt werden: Rehbein und Zöller, Informa-
tionssysteme.



nicht zu unterschätzenden Umstand erschwert: Die hohe Sensibilität nachrichten-
dienstlicher Tätigkeit und die damit verbundene Gefährdung von Interessen der
Bundesrepublik Deutschland führen zu einer äußerst restriktiven staatlichen In-
formationspolitik. Infolgedessen fehlt es nicht selten an einem Zugang zu Infor-
mationen, deren Kenntnis von wissenschaftlichem Interesse wäre.4 Eine vollstän-
dige Nachzeichnung nachrichtendienstlicher Tätigkeit ist daher nicht möglich.
Auch wenn dieser Schatten wohl einer der entscheidenden Gründe dafür ist, dass
sich die Wissenschaft der Thematik Nachrichtendienste nur ungern annimmt, ist
aus den beschriebenen Gründen der Weg gleichwohl beschritten worden. Aller-
dings kommt (auch) diese Untersuchung nicht daran vorbei, mangels allgemein
zugänglicher Informationen zwangsweise Lücken setzen zu müssen.5

B. Untersuchungsgegenstand

Gegenstand der Arbeit ist die Mitwirkung des BfV in strafprozessualen Ermitt-
lungsverfahren vor dem Hintergrund des Trennungsgebots. Damit wird eine
Schnittstelle zwischen Nachrichtendienstrecht und Strafprozessrecht in den Blick
genommen. Im Zentrum stehen die Fragen, ob die gegenwärtigen Formen der
Mitwirkung, der Ist-Zustand, mit dem Trennungsgebot vereinbar sind und welche
Folgen ein Verstoß gegen das Trennungsgebot hat.

Hinter diesen Fragen stehen zunächst zwei Problemkomplexe. Der erste Kom-
plex betrifft die Formen der Mitwirkung des BfV im strafprozessualen Ermitt-
lungsverfahren. Zu untersuchen ist, in welchen Formen das BfV gegenwärtig am
Ermittlungsverfahren mitwirkt. Ist es z. B. möglich, dass BfV und Strafverfol-
gungsbehörden gemeinsam Observationen und Vernehmungen durchführen oder
zumindest operative Maßnahmen aufeinander abstimmen? In welchen Fällen ist
das BfV berechtigt, die Strafverfolgungsbehörden über wahrgenommenes straf-
rechtlich relevantes Verhalten zu unterrichten? Darf oder muss z. B. das BfV
einen im Rahmen einer Observation beobachteten Ladendiebstahl den Straf-
verfolgungsbehörden mitteilen? Ist es in bestimmten Fällen, z. B. bei einem Tö-
tungsverbrechen, zur Unterrichtung verpflichtet? Muss das BfV einem Aus-
kunftsersuchen der Strafverfolgungsbehörden nachkommen? Dürfen die straf-
prozessualen Ermittlungsbehörden die nachrichtendienstlichen Informationen in
einem Ermittlungsverfahren verwenden? Zur Klärung dieses Komplexes ist es
notwendig, zum einen die Praxis und die Formen der Mitwirkung nachzuzeich-
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4 So bereits Gröpl, S. 33 f., sowie Hefendehl, GA 2011, 209 (212 [insb. Fn. 19]).
5 Das trifft insbesondere auf die Analyse der Befugnisse zur aktiven Informationsbe-

schaffung (vgl. unten Zweiter Teil: Kapitel 1 D.) sowie bei der Darstellung der tatsäch-
lichen Formen nachrichtendienstlicher Mitwirkung im Strafverfahren (vgl. unten Dritter
Teil: Kapitel 1) zu.



nen6 und zum anderen die hierzu relevanten einfachgesetzlichen Regelungen nä-
her zu analysieren.7

Der zweite Komplex betrifft das Trennungsgebot. Das Trennungsgebot wird
regelmäßig auf den Polizeibrief der Alliierten vom 14. April 1949 zurückge-
führt8, der dem Parlamentarischen Rat signalisierte, die künftige Bundesregie-
rung dürfe zwar einen Inlandsnachrichtendienst errichten, allerdings dürfe dieser
keine Polizeibefugnisse haben.9 Mit dieser Aussage allein lassen sich aber kaum
konkrete Folgerungen entnehmen. Daher muss es Aufgabe dieser Untersuchung
sein, aufzuzeigen, ob das Trennungsgebot einer Mitwirkung des BfV in strafpro-
zessualen Ermittlungsbehörden Grenzen setzt. Darüber hinaus ist zu klären, wel-
chen Rang das Trennungsgebot in der Rechtsordnung einnimmt, da nur dann eine
Aussage über die Konsequenzen bei einem Verstoß gegen das Trennungsgebot
möglich ist.

Um die Relevanz der Thematik „Mitwirkung des BfV in strafprozessualen Er-
mittlungsverfahren“ überhaupt einordnen und in seiner Dimension jedenfalls ab-
strakt10 erfassen zu können, muss darüber hinaus untersucht werden, ob und ggf.
worin ein besonderes Interesse an einer Mitwirkung des BfV in strafprozessualen
Ermittlungsverfahren besteht. Plakativ formuliert: Was kann der Nachrichten-
dienst, was die strafprozessualen Ermittlungsbehörden nicht können? Diese
Frage steht insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Strafprozessrecht eigene
Ermittlungsbehörden kennt11 und zudem in der Strafrechtswissenschaft über eine
bereits erfolgte „Vernachrichtendienstlichung“ des Strafverfahrens diskutiert
wird.12 Ebenso besteht Klärungsbedarf, inwieweit ein Nachrichtendienst über-
haupt zur Straftataufklärung beitragen kann. Stellt eine entsprechende Mitwir-
kung des BfV einen bloßen Zufall dar oder gibt es strukturell bedingte Über-
schneidungen?

Damit besteht der Untersuchungsgegenstand aus folgenden miteinander ver-
bundenen Fragestellungen. Erstens: Worin liegt das besondere Interesse an einer
Mitwirkung des BfV in strafprozessualen Ermittlungsverfahren? Zweitens: Wel-
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6 Nachgezeichnet werden können freilich nur die öffentlich bekannten Formen der
Mitwirkung.

7 Dabei ist auf die spezifischen Regelungen für das BfV (BVerfSchG, G10), auf das
Strafprozessrecht (StPO) sowie auf eigenständige Regelungen, die die Zusammenarbeit
zwischen Polizei- bzw. Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendiensten betreffen
(ATDG, RED-G) einzugehen.

8 Vgl. u. a. die aufgeführten Vertreter unten Vierter Teil: Fn. 41.
9 Zum Polizeibrief vgl. unten Vierter Teil: Kapitel 3 F. III.
10 Für eine konkrete Einordnung fehlt es am hierzu notwendigen Datenmaterial.
11 Klassische Ermittlungsbehörden sind die Staatsanwaltschaften (§ 160 StPO) und

die Polizei (§§ 161 Abs. 1 S. 2, 163 StPO); zu Ermittlungspersonen der Staatsanwalt-
schaften vgl. § 152 GVG.

12 Vgl. hierzu unten Zweiter Teil: Kapitel 2 C. I.


